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Vorwort zur aktuellen Auflage der IDW Textausgabe
„International Financial Reporting Standards IFRS“

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen die 17. Auflage der IDWTextausgabe IFRS präsentieren zu können. Sie
enthält den konsolidierten Text aller bis zum 1. Februar 2024 veröffentlichten Verordnungen
der Europäischen Kommission zur Übernahme neuer oder geänderter Standards und Inter-
pretationen des International Accounting Standards Board (IASB) in Europäisches Recht.

Die Neuerungen gegenüber der 16. Auflage betreffen:

• IAS 1: Einstufung von Schulden als kurz- oder langfristig und langfristige
Schulden mit Nebenbedingungen

• IAS 12: Internationale Steuerreform – Säule-2-Mustervorschriften

• IFRS 16: Leasingverbindlichkeit in einer Sale-and-Leaseback-Transaktion

Mit der Verordnung (EU) 2023/1803 der Kommission vom 13. August 2023 zur Übernahme
bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/
2002 des Europäischen Parlaments und des Rates sind die gesamten von der EU bis dato en-
dorsierten IFRS einer redaktionellen „Generalüberholung“ unterzogen wurden. Die 17. Auflage
der IDW Textausgabe der IFRS basiert auf dieser Verordnung.

Die synoptische Darstellung der konsolidierten englischen und deutschen Texte von Stan-
dards und Interpretationen in ihrer aktuellen Fassung wurde beibehalten.

Mit dem auf dem Buchspiegel befindlichen Coupon-Code erhalten Sie Zugang zur IDW
Textausgabe IFRS online – eine fortlaufend aktualisierte Fassung der in europäisches Recht
übernommenen Standards und Interpretationen.

Anregungen und Hinweise zur Qualitätsverbesserung senden Sie bitte an die Redaktion
(ifrs@idw-verlag.de).

Düsseldorf, 1. Februar 2024 Die Redaktion

Die Europäische Kommission übernimmt die vom IASB veröffentlichten Standards und
Interpretationen (bzw. deren Änderungen) nach dem vorgesehenen Endorsement-Ver-
fahren in europäisches Recht. Fehler in den IFRS ändert das IASB im Nachgang re-
gelmäßig durch die Veröffentlichung sog. Editorial Corrections (vgl. http://www.ifrs.org/
issued-standards/editorial-corrections/). Diese werden nur selten durch die Europäische
Kommission berücksichtigt.

V Vorwort



VERORDNUNG (EG) Nr. 1606/2002 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 19. Juli 2002

betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 95 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags3), in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Auf der Tagung des Europäischen Rates vom 23./24. März 2000 in Lissabon wurde die
Notwendigkeit einer schnelleren Vollendung des Binnenmarktes für Finanz-
dienstleistungen hervorgehoben, das Jahr 2005 als Frist für die Umsetzung des Ak-
tionsplans der Kommission für Finanzdienstleistungen gesetzt und darauf gedrängt,
dass Schritte unternommen werden, um die Vergleichbarkeit der Abschlüsse kapital-
marktorientierter Unternehmen zu verbessern.

(2) Um zu einer Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts beizutragen, müssen
kapitalmarktorientierte Unternehmen dazu verpflichtet werden, bei der Aufstellung ih-
rer konsolidierten Abschlüsse ein einheitliches Regelwerk internationaler Rechnungs-
legungsstandards von hoher Qualität anzuwenden. Überdies ist es von großer Bedeu-
tung, dass an den Finanzmärkten teilnehmende Unternehmen der Gemeinschaft Rech-
nungslegungsstandards anwenden, die international anerkannt sind und wirkliche
Weltstandards darstellen. Dazu bedarf es einer zunehmenden Konvergenz der derzeitig
international angewandten Rechnungslegungsstandards, mit dem Ziel, letztlich zu ei-
nem einheitlichen Regelwerk weltweiter Rechnungslegungsstandards zu gelangen.

(3) Die Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 über den Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen4), die Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom
13. Juni 1983 über den konsolidierten Abschluss5), die Richtlinie 86/635/EWG des
Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Ab-
schluss von Banken und anderen Finanzinstituten6) und die Richtlinie 91/674/EWG des
Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Ab-
schluss von Versicherungsunternehmen7) richten sich auch an kapitalmarktorientierte

1) ABl. C 154 vom 29.5.2001, S. 285

2) ABl. C 260 vom 17.9.2001, S. 86.

3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 12. März 2002 (noch nicht im Amtsblatt ver-
öffentlicht) und Beschluss des Rates vom 7. Juni 2002.

4) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Richtlinie zuletzt geändert durch Richtlinie 2001/65/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 28).

5) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch Richtlinie 2001/65/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates.

6) ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch Richtlinie 2001/65/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates.

7) ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7.
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Gesellschaften in der Gemeinschaft. Die in diesen Richtlinien niedergelegten Rech-
nungslegungsvorschriften können den hohenGrad an Transparenz undVergleichbarkeit
der Rechnungslegung aller kapitalmarktorientiertenGesellschaften in der Gemeinschaft
als unabdingbare Voraussetzung für den Aufbau eines integrierten Kapitalmarkts, der
wirksam, reibungslos und effizient funktioniert, nicht gewährleisten. Daher ist es erfor-
derlich, den für kapitalmarktorientierte Gesellschaften geltenden Rechtsrahmen zu er-
gänzen.

(4) Diese Verordnung zielt darauf ab, einen Beitrag zur effizienten und kostengünstigen
Funktionsweise des Kapitalmarkts zu leisten. Der Schutz der Anleger und der Erhalt des
Vertrauens in die Finanzmärkte sind auch ein wichtiger Aspekt der Vollendung des
Binnenmarkts in diesem Bereich. Mit dieser Verordnung wird der freie Kapitalverkehr
im Binnenmarkt gestärkt und ein Beitrag dazu geleistet, dass die Unternehmen in der
Gemeinschaft in die Lage versetzt werden, auf den gemeinschaftlichen Kapitalmärkten
und auf den Weltkapitalmärkten unter gleichen Wettbewerbsbedingungen um Finanz-
mittel zu konkurrieren.

(5) Für die Wettbewerbsfähigkeit der gemeinschaftlichen Kapitalmärkte ist es von großer
Bedeutung, dass eine Konvergenz der in Europa auf die Aufstellung von Abschlüssen
angewendeten Normen mit internationalen Rechnungslegungsstandards erreicht wird,
die weltweit für grenzübergreifende Geschäfte oder für die Zulassung an allen Börsen
der Welt genutzt werden können.

(6) Am 13. Juni 2000 hat die Kommission ihre Mitteilung mit dem Titel „Rechnungs-
legungsstrategie der EU: Künftiges Vorgehen“ veröffentlicht, in der vorgeschlagen
wird, dass alle kapitalmarktorientierten Gesellschaften in der Gemeinschaft ihre kon-
solidierten Abschlüsse spätestens ab dem Jahr 2005 nach einheitlichen Rechnungs-
legungsstandards, den „International Accounting Standards“ (IAS), aufstellen.

(7) Die „International Accounting Standards“ (IAS) werden vom „International Accoun-
ting Standards Committee“ (IASC) entwickelt, dessen Zweck darin besteht, ein ein-
heitliches Regelwerk weltweiter Rechnungslegungsstandards aufzubauen. Im An-
schluss an die Umstrukturierung des IASC hat der neue Board als eine seiner ersten
Entscheidungen am 1. April 2001 das IASC in „International Accounting Standards
Board“ (IASB) und die IAS mit Blick auf künftige internationale Rechnungs-
legungsstandards in „International Financial Reporting Standards“ (IFRS) umbenannt.
Die Anwendung dieser Standards sollte, so weit wie irgendmöglich und sofern sie einen
hohen Grad an Transparenz und Vergleichbarkeit der Rechnungslegung in der Ge-
meinschaft gewährleisten, für alle kapitalmarktorientierten Gesellschaften in der Ge-
meinschaft zur Pflicht gemacht werden.

(8) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse1)

erlassen werden; beim Erlass dieser Maßnahmen sollte die Erklärung zur Umsetzung
der Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzdienstleistungen, die die Kommission am
5. Februar 2002 vor dem Europäischen Parlament abgegeben hat, gebührend be-
rücksichtigt werden.

(9) Die Übernahme eines internationalen Rechnungslegungsstandards zur Anwendung in
der Gemeinschaft setzt voraus, dass er erstens die Grundanforderung der genannten
Richtlinien des Rates erfüllt, d.h. dass seine Anwendung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzund Ertragslage eines Unter-
nehmens vermittelt – ein Prinzip, das im Lichte der genannten Richtlinien des Rates zu

1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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verstehen ist, ohne dass damit eine strenge Einhaltung jeder einzelnen Bestimmung
dieser Richtlinien erforderlich wäre; zweitens, dass er gemäß den Schlussfolgerungen
des Rates vom 17. Juli 2000 dem europäischen öffentlichen Interesse entspricht und
drittens, dass er grundlegende Kriterien hinsichtlich der Informationsqualität erfüllt, die
gegeben sein muss, damit die Abschlüsse für die Adressaten von Nutzen sind.

(10) Ein Technischer Ausschuss für Rechnungslegung wird die Kommission bei der Be-
wertung internationaler Rechnungslegungsstandards unterstützen und beraten.

(11) Der Anerkennungsmechanismus sollte sich der vorgeschlagenen internationalen Rech-
nungslegungsstandards unverzüglich annehmen und auch die Möglichkeit bieten, über
internationale Rechnungslegungsstandards im Kreise der Hauptbetroffenen, insbe-
sondere der nationalen standardsetzenden Gremien für Rechnungslegung, der Auf-
sichtsbehörden in den Bereichen Wertpapiere, Banken und Versicherungen, der Zent-
ralbanken einschließlich der EZB, der mit der Rechnungslegung befassten Berufsstände
sowie der Adressaten und der Aufsteller von Abschlüssen, zu beraten, nachzudenken
und Informationen dazu auszutauschen. Der Mechanismus sollte ein Mittel sein, das
gemeinsameVerständnis übernommener internationaler Rechnungslegungsstandards in
der Gemeinschaft zu fördern.

(12) Entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsprinzip sind die in dieser Verordnung ge-
troffenen Maßnahmen, welche die Anwendung eines einheitlichen Regelwerks von in-
ternationalen Rechnungslegungsgrundsätzen für alle kapitalmarktorientierten Gesell-
schaften vorsehen, notwendig, um das Ziel einer wirksamen und kostengünstigen
Funktionsweise der Kapitalmärkte der Gemeinschaft und damit die Vollendung des
Binnenmarktes zu erreichen.

(13) Nach demselben Grundsatz ist es erforderlich, dass denMitgliedstaaten imHinblick auf
Jahresabschlüsse die Wahl gelassen wird, kapitalmarktorientierten Gesellschaften die
Aufstellung nach den internationalen Rechnungslegungsstandards, die nach dem Ver-
fahren dieser Verordnung angenommen wurden, zu gestatten oder vorzuschreiben. Die
Mitgliedstaaten können diese Möglichkeit bzw. diese Vorschrift auch auf die konsoli-
dierten Abschlüsse und/oder Jahresabschlüsse anderer Gesellschaften ausdehnen.

(14) Damit ein Gedankenaustausch erleichtert wird und die Mitgliedstaaten ihre Stand-
punkte koordinieren können, sollte die Kommission den Regelungsausschuss für
Rechnungslegung regelmäßig über laufende Vorhaben, Thesenpapiere, spezielle Re-
cherchen und Exposure Drafts, die vom IASB veröffentlicht werden, sowie über die
anschließenden fachlichen Arbeiten des Technischen Ausschusses unterrichten. Ferner
ist es wichtig, dass der Regelungsausschuss für Rechnungslegung frühzeitig unterrich-
tet wird, wenn die Kommission die Übernahme eines internationalen Rechnungs-
legungsstandards nicht vorschlagen will.

(15) Bei der Erörterung der vom IASB im Rahmen der Entwicklung von internationalen
Rechnungslegungsstandards (IFRS und SIC/IFRIC) veröffentlichten Dokumente und
Papiere und bei der Ausarbeitung diesbezüglicher Standpunkte sollte die Kommission
der Notwendigkeit Rechnung tragen, Wettbewerbsnachteile für die auf dem Weltmarkt
tätigen europäischen Unternehmen zu vermeiden; ferner sollte sie, so weit wie irgend
möglich die von den Delegationen im Regelungsausschuss für Rechnungslegung zum
Ausdruck gebrachtenAnsichten berücksichtigen. Die Kommissionwird in denOrganen
des IASB vertreten sein.

(16) Angemessene und strenge Durchsetzungsregelungen sind von zentraler Bedeutung, um
das Vertrauen der Anleger in die Finanzmärkte zu stärken. Die Mitgliedstaaten müssen
aufgrund von Artikel 10 des Vertrags alle geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung
der Einhaltung internationaler Rechnungslegungsstandards treffen. Die Kommission
beabsichtigt, sich mit den Mitgliedstaaten insbesondere über den Ausschuss der euro-
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OBJECTIVE
1 This Standard prescribes the basis for presentation of general purpose financial state-

ments to ensure comparability both with the entity’s financial statements of previous
periods and with the financial statements of other entities. It sets out overall require-
ments for the presentation of financial statements, guidelines for their structure and
minimum requirements for their content.

SCOPE
2 An entity shall apply this Standard in preparing and presenting general purpose

financial statements in accordance with International Financial Reporting Stan-
dards (IFRSs).

3 Other IFRSs set out the recognition, measurement and disclosure requirements for
specific transactions and other events.

4 This Standard does not apply to the structure and content of condensed interim fi-
nancial statements prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting.
However, paragraphs 15–35 apply to such financial statements. This Standard applies
equally to all entities, including those that present consolidated financial statements in
accordance with IFRS 10 Consolidated Financial Statements and those that present
separate financial statements in accordance with IAS 27 Separate Financial State-
ments.

5 This Standard uses terminology that is suitable for profit-oriented entities, including
public sector business entities. If entities with not-for-profit activities in the private
sector or the public sector apply this Standard, they may need to amend the descrip-
tions used for particular line items in the financial statements and for the financial
statements themselves.

6 Similarly, entities that do not have equity as defined in IAS 32 Financial Instruments:
Presentation (e.g. some mutual funds) and entities whose share capital is not equity
(e.g. some co-operative entities) may need to adapt the financial statement presenta-
tion of members’ or unitholders’ interests.
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Kapitalflussrechnung 111

Anhangangaben 112

Struktur 112

Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden 117

Quellen von Schätzungsunsicherheiten 125

Kapital 134

Als Eigenkapital eingestufte kündbare Finanzinstrumente 136A

Weitere Angaben 137

ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN UND ZEITPUNKT DES
INKRAFTTRETENS 139

RÜCKNAHME VON IAS 1 (ÜBERARBEITET 2003) 140

ZIELSETZUNG
1 Dieser Standard schreibt die Grundlagen für die Darstellung eines Abschlusses für

allgemeine Zwecke vor, um die Vergleichbarkeit sowohl mit den Abschlüssen des ei-
genen Unternehmens aus vorangegangenen Perioden als auch mit den Abschlüssen
anderer Unternehmen zu gewährleisten. Er enthält grundlegende Vorschriften für die
Darstellung von Abschlüssen, Anwendungsleitlinien für deren Struktur und Min-
destanforderungen an deren Inhalt.

ANWENDUNGSBEREICH
2 Ein Unternehmen hat diesen Standard anzuwenden, wenn es Abschlüsse für all-

gemeineZwecke gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS)
aufstellt und vorlegt.

3 Die Erfassungs-, Bewertungs- und Angabevorschriften für bestimmte Geschäftsvor-
fälle und sonstige Ereignisse werden in anderen IFRS behandelt.

4 Dieser Standard gilt nicht für die Struktur und den Inhalt verkürzter Zwischenab-
schlüsse, die gemäß IAS 34 Zwischenberichterstattung aufgestellt werden. Die Para-
graphen 15–35 sind hingegen auf solche Zwischenabschlüsse anzuwenden. Dieser
Standard gilt gleichermaßen für alle Unternehmen, unabhängig davon, ob sie einen
Konzernabschluss gemäß IFRS 10 Konzernabschlüsse, oder einen Einzelabschluss
gemäß IAS 27 Einzelabschlüsse vorlegen.

5 Die in diesem Standard verwendete Terminologie ist für gewinnorientierte Unter-
nehmen einschließlich Unternehmen des öffentlichen Sektors geeignet. Nicht ge-
winnorientierte Unternehmen des privaten oder öffentlichen Sektors, die diesen Stan-
dard anwenden, müssen gegebenenfalls Bezeichnungen für einzelne Posten im Ab-
schluss und für den Abschluss selbst anpassen.

6 In gleicher Weise haben Unternehmen, die kein Eigenkapital gemäß IAS 32 Finanz-
instrumente: Darstellung haben (z. B. bestimmte offene Investmentfonds), sowie
Unternehmen, deren Kapital kein Eigenkapital darstellt (z. B. bestimmte Genossen-
schaften) die Darstellung der Anteile der Mitglieder bzw. Anteilseigner im Abschluss
entsprechend anzupassen.
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DEFINITIONEN
7 Folgende Begriffe werden in diesem Standard mit der angegebenen Bedeutung

verwendet:

Der Begriff Rechnungslegungsmethoden wird in Paragraph 5 des IAS 8 Rech-
nungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätz-
ungen und Fehler definiert und im vorliegenden Standard mit derselben Bedeu-
tung verwendet.

Ein Abschluss für allgemeine Zwecke (auch als „Abschluss“ bezeichnet) soll den
Bedürfnissen von Adressaten gerecht werden, die nicht in der Lage sind, einem
Unternehmen die Veröffentlichung von Berichten vorzuschreiben, die auf ihre
spezifischen Informationsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Undurchführbar:Die Anwendung einer Vorschrift gilt dann als undurchführbar,
wenn sie trotz aller angemessenen Anstrengungen des Unternehmens nicht an-
gewandt werden kann.

International Financial Reporting Standards (IFRS) sind die vom International
Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen Standards und Inter-
pretationen. Sie umfassen

(a) International Financial Reporting Standards,

(b) International Accounting Standards,

(c) IFRIC-Interpretationen und

(d) SIC-Interpretationen.1)

Wesentlich:

Informationen sind wesentlich, wenn angemessenerweise erwartet werden kann,
dass ihre Auslassung, fehlerhafte Darstellung oder Verschleierung die von den
Hauptadressaten eines Abschlusses für allgemeine Zwecke, der Finanz-
informationen zum berichtenden Unternehmen enthält, getroffenen Ent-
scheidungen beeinflusst.

Wesentlichkeit hängt von der Art oder dem Umfang der Informationen oder von bei-
dem ab. Ein Unternehmen beurteilt, ob eine Information für sich allein genommen
oder in Verbindung mit anderen Informationen vor dem Hintergrund seines gesamten
Abschlusses wesentlich ist.

Eine Information ist verschleiert, wenn sie so kommuniziert wird, dass sie für die
Hauptadressaten des Abschlusses eine ähnlicheWirkung hat wie ihre Auslassung oder
fehlerhafte Darstellung. Es folgen einige Beispiele für Situationen, die zu einer ver-
schleierten Darstellung von Informationen führen können:

(a) Die Information über einen wesentlichen Posten, einen wesentlichen Geschäfts-
vorfall oder ein wesentliches sonstiges Ereignis ist im Abschluss enthalten, aber
vage oder unklar formuliert.

(b) Die Information über einen wesentlichen Posten, einen wesentlichen Geschäfts-
vorfall oder ein wesentliches sonstiges Ereignis ist über den gesamten Abschluss
verstreut dargestellt.

(c) Nicht ähnliche Posten, Geschäftsvorfälle oder sonstige Ereignisse sind in unan-
gemessener Weise aggregiert dargestellt.

DEFINITIONS
7 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Accounting policies are defined in paragraph 5 of IAS 8 Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors, and the term is used in this Stan-
dard with the same meaning.

General purpose financial statements (referred to as financial statements) are
those intended to meet the needs of users who are not in a position to require an
entity to prepare reports tailored to their particular information needs.

Impracticable Applying a requirement is impracticable when the entity cannot
apply it after making every reasonable effort to do so.

International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Inter-
pretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB).
They comprise:

(a) International Financial Reporting Standards;

(b) International Accounting Standards;

(c) IFRIC Interpretations; and

(d) SIC Interpretations1).

Material:

Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably
be expected to influence decisions that the primary users of general purpose fi-
nancial statementsmake on the basis of those financial statements, which provide
financial information about a specific reporting entity.

Materiality depends on the nature or magnitude of information, or both. An entity as-
sesses whether information, either individually or in combination with other informa-
tion, is material in the context of its financial statements taken as a whole.

Information is obscured if it is communicated in a way that would have a similar effect
for primary users of financial statements to omitting or misstating that information.
The following are examples of circumstances that may result in material information
being obscured:

(a) information regarding amaterial item, transaction or other event is disclosed in the
financial statements but the language used is vague or unclear;

(b) information regarding a material item, transaction or other event is scattered
throughout the financial statements;

(c) dissimilar items, transactions or other events are inappropriately aggregated;

1) Definition of IFRSs amended after the name changes introduced by the revised Constitution of the
IFRS Foundation in 2010.
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DEFINITIONEN
7 Folgende Begriffe werden in diesem Standard mit der angegebenen Bedeutung

verwendet:

Der Begriff Rechnungslegungsmethoden wird in Paragraph 5 des IAS 8 Rech-
nungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätz-
ungen und Fehler definiert und im vorliegenden Standard mit derselben Bedeu-
tung verwendet.

Ein Abschluss für allgemeine Zwecke (auch als „Abschluss“ bezeichnet) soll den
Bedürfnissen von Adressaten gerecht werden, die nicht in der Lage sind, einem
Unternehmen die Veröffentlichung von Berichten vorzuschreiben, die auf ihre
spezifischen Informationsbedürfnisse zugeschnitten sind.

Undurchführbar:Die Anwendung einer Vorschrift gilt dann als undurchführbar,
wenn sie trotz aller angemessenen Anstrengungen des Unternehmens nicht an-
gewandt werden kann.

International Financial Reporting Standards (IFRS) sind die vom International
Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen Standards und Inter-
pretationen. Sie umfassen

(a) International Financial Reporting Standards,

(b) International Accounting Standards,

(c) IFRIC-Interpretationen und

(d) SIC-Interpretationen.1)

Wesentlich:

Informationen sind wesentlich, wenn angemessenerweise erwartet werden kann,
dass ihre Auslassung, fehlerhafte Darstellung oder Verschleierung die von den
Hauptadressaten eines Abschlusses für allgemeine Zwecke, der Finanz-
informationen zum berichtenden Unternehmen enthält, getroffenen Ent-
scheidungen beeinflusst.

Wesentlichkeit hängt von der Art oder dem Umfang der Informationen oder von bei-
dem ab. Ein Unternehmen beurteilt, ob eine Information für sich allein genommen
oder in Verbindung mit anderen Informationen vor dem Hintergrund seines gesamten
Abschlusses wesentlich ist.

Eine Information ist verschleiert, wenn sie so kommuniziert wird, dass sie für die
Hauptadressaten des Abschlusses eine ähnlicheWirkung hat wie ihre Auslassung oder
fehlerhafte Darstellung. Es folgen einige Beispiele für Situationen, die zu einer ver-
schleierten Darstellung von Informationen führen können:

(a) Die Information über einen wesentlichen Posten, einen wesentlichen Geschäfts-
vorfall oder ein wesentliches sonstiges Ereignis ist im Abschluss enthalten, aber
vage oder unklar formuliert.

(b) Die Information über einen wesentlichen Posten, einen wesentlichen Geschäfts-
vorfall oder ein wesentliches sonstiges Ereignis ist über den gesamten Abschluss
verstreut dargestellt.

(c) Nicht ähnliche Posten, Geschäftsvorfälle oder sonstige Ereignisse sind in unan-
gemessener Weise aggregiert dargestellt.

1) Die IFRS-Definition wurde geändert, um den 2010 in der geänderten Satzung der IFRS-Stiftung
vorgenommenen Namensänderungen Rechnung zu tragen.
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(d) similar items, transactions or other events are inappropriately disaggregated; and

(e) the understandability of the financial statements is reduced as a result of material
information being hidden by immaterial information to the extent that a primary
user is unable to determine what information is material.

Assessing whether information could reasonably be expected to influence decisions
made by the primary users of a specific reporting entity’s general purpose financial
statements requires an entity to consider the characteristics of those users while also
considering the entity’s own circumstances.

Many existing and potential investors, lenders and other creditors cannot require re-
porting entities to provide information directly to them and must rely on general pur-
pose financial statements for much of the financial information they need. Conse-
quently, they are the primary users to whom general purpose financial statements are
directed. Financial statements are prepared for users who have a reasonable knowl-
edge of business and economic activities and who review and analyse the information
diligently. At times, even well-informed and diligent users may need to seek the aid of
an adviser to understand information about complex economic phenomena.

Notes contain information in addition to that presented in the statement of fi-
nancial position, statement(s) of profit or loss and other comprehensive income,
statement of changes in equity and statement of cash flows. Notes provide nar-
rative descriptions or disaggregations of items presented in those statements and
information about items that do not qualify for recognition in those statements.

Other comprehensive income comprises items of income and expense (including
reclassification adjustments) that are not recognised in profit or loss as required
or permitted by other IFRSs.

The components of other comprehensive income include:

(a) changes in revaluation surplus (see IAS 16 Property, Plant and Equipment and
IAS 38 Intangible Assets);

(b) remeasurements of defined benefit plans (see IAS 19 Employee Benefits);

(c) gains and losses arising from translating the financial statements of a foreign
operation (see IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates);

(d) gains and losses from investments in equity instruments designated at fair value
through other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5 of
IFRS 9 Financial Instruments;

(da) gains and losses on financial assets measured at fair value through other com-
prehensive income in accordance with paragraph 4.1.2A of IFRS 9;

(e) the effective portion of gains and losses on hedging instruments in a cash flow
hedge and the gains and losses on hedging instruments that hedge investments in
equity instruments measured at fair value through other comprehensive income
in accordance with paragraph 5.7.5 of IFRS 9 (see Chapter 6 of IFRS 9);
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(d) Ähnliche Posten, Geschäftsvorfälle oder sonstige Ereignisse sind in unange-
messener Weise getrennt dargestellt.

(e) Die Verständlichkeit des Abschlusses wird dadurch eingeschränkt, dass wesent-
liche Informationen in unwesentlichen Informationen versteckt dargestellt wer-
den, sodass die Hauptadressaten nicht erkennen können, welche Informationen
wesentlich sind.

Um beurteilen zu können, ob angemessenerweise erwartet werden kann, dass eine in
seinem Abschluss für allgemeine Zwecke enthaltene Information die von den Haupt-
adressaten getroffenen Entscheidungen beeinflusst, muss ein Unternehmen die Ei-
genschaften dieser Adressaten und gleichzeitig die eigene Unternehmenssituation
berücksichtigen.

Viele bestehende und potenzielle Investoren, Kreditgeber und andere Gläubiger kön-
nen von den berichtenden Unternehmen nicht verlangen, dass diese ihnen die Infor-
mationen direkt zur Verfügung stellen und stützen sich daher in Bezug auf zahlreiche
Finanzinformationen auf deren Abschlüsse für allgemeine Zwecke. Sie sind daher die
Hauptadressaten der Abschlüsse für allgemeine Zwecke. Die Abschlüsse richten sich
an Adressaten, die eine angemessene Kenntnis geschäftlicher und wirtschaftlicher
Tätigkeiten besitzen und die Informationen sorgfältig lesen und prüfen. Auch fach-
kundige und sorgfältige Adressaten müssen zuweilen die Hilfe eines Beraters in An-
spruch nehmen, um Informationen über komplexe wirtschaftliche Phänomene zu
verstehen.

Der Anhang enthält zusätzliche Angaben zur Bilanz, zur Darstellung/zu den
Darstellungen von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis, zur Eigen-
kapitalveränderungsrechnung und zur Kapitalflussrechnung. Anhangangaben
enthalten verbale Beschreibungen oder Aufgliederungen der in diesen Ab-
schlussbestandteilen enthaltenen Posten sowie Informationen über nicht ansatz-
pflichtige Posten.

Das sonstige Ergebnis umfasst Ertrags- und Aufwandsposten (einschließlich
Umgliederungsbeträgen), die nach anderen IFRS nicht erfolgswirksam erfasst
werden dürfen oder müssen.

Das sonstige Ergebnis setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

(a) Veränderungen der Neubewertungsrücklage (siehe IAS 16 Sachanlagen und
IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte),

(b) Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen (siehe IAS 19 Leistungen an
Arbeitnehmer),

(c) Gewinne und Verluste aus der Umrechnung des Abschlusses eines ausländ-
ischen Geschäftsbetriebs (siehe IAS 21 Auswirkungen von Wechselkurs-
änderungen),

(d) Gewinne und Verluste aus Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente, die
gemäß Paragraph 5.7.5 von IFRS 9 Finanzinstrumente als zum beizulegenden
Zeitwert erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis bewertet designiert wurden,

(da) Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten, die gemäß Para-
graph 4.1.2A von IFRS 9 zum beizulegenden Zeitwert erfolgsneutral im sonsti-
gen Ergebnis bewertet werden,

(e) der effektive Teil der Gewinne und Verluste aus Sicherungsinstrumenten bei ei-
ner Absicherung von Zahlungsströmen und Gewinne und Verluste aus Siche-
rungsinstrumenten zur Absicherung von Finanzinvestitionen in Eigenkapital-
instrumente, die gemäß Paragraph 5.7.5 von IFRS 9 zum beizulegenden Zeitwert
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(f) for particular liabilities designated as at fair value through profit or loss, the
amount of the change in fair value that is attributable to changes in the liability's
credit risk (see paragraph 5.7.7 of IFRS 9);

(g) changes in the value of the time value of options when separating the intrinsic
value and time value of an option contract and designating as the hedging in-
strument only the changes in the intrinsic value (see Chapter 6 of IFRS 9);

(h) changes in the value of the forward elements of forward contracts when separat-
ing the forward element and spot element of a forward contract and designating
as the hedging instrument only the changes in the spot element, and changes in
the value of the foreign currency basis spread of a financial instrument when
excluding it from the designation of that financial instrument as the hedging in-
strument (see Chapter 6 of IFRS 9);

(i) insurance finance income and expenses from contracts issuedwithin the scope of
IFRS 17 Insurance Contracts excluded from profit or loss when total insurance
finance income or expenses is disaggregated to include in profit or loss an
amount determined by a systematic allocation applying paragraph 88(b) of
IFRS 17, or by an amount that eliminates accounting mismatches with the fi-
nance income or expenses arising on the underlying items, applying para-
graph 89(b) of IFRS 17; and

(j) finance income and expenses from reinsurance contracts held excluded from
profit or loss when total reinsurance finance income or expenses is disaggregated
to include in profit or loss an amount determined by a systematic allocation ap-
plying paragraph 88(b) of IFRS 17.

Owners are holders of instruments classified as equity.

Profit or loss is the total of income less expenses, excluding the components of
other comprehensive income.

Reclassification adjustments are amounts reclassified to profit or loss in the cur-
rent period that were recognised in other comprehensive income in the current or
previous periods.

Total comprehensive income is the change in equity during a period resulting from
transactions and other events, other than those changes resulting from transac-
tions with owners in their capacity as owners.

Total comprehensive income comprises all components of ‘profit or loss’ and of ‘other
comprehensive income’.

8 Although this Standard uses the terms ‘other comprehensive income’, ‘profit or loss’
and ‘total comprehensive income’, an entity may use other terms to describe the totals
as long as themeaning is clear. For example, an entitymay use the term ‘net income’ to
describe profit or loss.
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